
Admiralität der Doppelbogenarmada
Marineverwaltung 5th Flottenverband

Große Armee der Republik

Geheim

Gründungsschreiben - VSB
Offiziere des 5th Flottenverbandes, Leitung der lokalen Schocktruppen des 5th
Flottenverbandes, Leitung des Fachbereiches für Sicherheit, Leitung der 2nd Airborne
Company

Sehr geehrter Offiziere des 5th Verbandes, sehr geehrte Leitung
der lokalen Schocktruppen des 5th Verbandes, sehr geehrte Leitung
des Fachbereiches für Sicherheit, sehr geehrte Leitung der 2nd
Airborne Company,

durch Untersuchungen der Sondereinsatzbrigade im
Stationierungsgebiet des 5th Flottenverbandes konnten
beunruhigende Entwicklungen innerhalb des Verbandes ermittelt
werden, welche einige interne republikfeindliche Akteure
offenbarten, die sich offensichtlich in einem groß angelegten
verdeckten Untergrundnetzwerk der Aktion gegen die republikanische
Ordnung verschrieben haben.

Aufgrund des gravierenden Ausmaßes dieses Vorhabens gegen die
Beständigkeit unserer Republik, informiert Sie die Admiralität des
5th Flottenverbandes nach Absprache mit dem republikanischen
Oberkommando über die Gründung und Organisation eines neuen
Ordnungs- und Überwachungsorgans innerhalb des 5th
Flottenverbandes der Doppelbogenarmada.

Das hiermit erstmals in Einsatz tretende Verbandssicherheitsbüro
(kurz:VSB) erhält die Aufgabe, bei der permanenten Sicherheit und
Integrität des 5th Flottenverbandes zu unterstützen. Zugewiesene
Streitkräfte sollen binnen dieses Kommandobereiches einer
geordneten Absprache und Koordinierung unterliegen. Intrigante
Versuche, die Leitung des 5th Flottenverbandes oder höhere
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Instanzen der republikanischen Ordnung zu täuschen oder zu
überwinden, sollen in frühen Planungsphasen vereitelt werden.
Das Verbandssicherheitsbüro steht dabei in allen Sachverhalten
unter der Anleitung des Generaldirektors des Republic Intelligence
Service und dient diesem als Informationsquelle für weitere
Verfahren. Ebenso ist es der permanente Vorsatz des
Verbandssicherheitsbüros, die Operationen des Geheimdienstes stets
zu unterstützen und für den problemfreien Ablauf dieser zu sorgen.
Hierbei gilt, dass die Mitglieder des Verbandssicherheitsbüros nur
auf direkte Anforderung oder Anordnung der Sondereinsatzbrigade an
ihren Operationen teilnehmen oder bei ihnen unterstützen dürfen.
Hierbei werden die Mitglieder des Büros nicht von den geltenden
Richtlinien des RG §33 befreit.

Das Verbandssicherheitsbüro dient der Sondereinsatzbrigade als
primäre Informationsquelle in Regelfällen, welche anders nur
schwer durch die Sondereinsatzbrigade zu beschaffen sind. Das Büro
stellt eine permanent überwachende Instanz innerhalb des
Flottenverbandes dar, welche die bestehende Ordnung und
Rechtmäßigkeit ihrer Mitglieder stets zu wahren und überprüfen
hat.

Organisation des Büros:
Volle Anweisung und Direktion, sowie Aufsicht und Überwachung des
Verbandssicherheitsbüros obliegen dem Brigadegeneral der
Sondereinsatzbrigade.

Die Leitung des gesmanten Verbandssicherheitsbüros obliegt als
Verbandsleitung des 5th Flottenverbandes der Admiralität. Ihr
stehen alle vom Büro ausgeübten Verordnungen und Direktionen
unter.

Die Leitung der Ermittlungsverfahren des Büros obliegt
ausschließlich der Leitung der lokalen Exekutivgewalt. Alle
Exekutivmaßnahmen oder strafrechtlichen Belange, welche von der ST
durchgeführt werden, unterstehen ausschließlich ihr.
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Aufgabenverteilung des Verbandssicherheitsbüros:

Schocktruppen:

Eigene Ermittlungen des Verbandssicherheitsbüros werden nach
geltendem Gesetz ausschließlich durch die aktiven Mitglieder der
Exekutivgewalt des 5th Flottenverbandes in Form der örtlichen
Schocktruppen durchgeführt. Hierbei gilt, dass nur Ermittlungen,
welche von der Leitung des Büros zu Ermittlungsverfahren des
Verbandssicherheitsbüros erklärt wurden, auch als solche gelten.
2nd Airborne Company:

Die Unterstützung der Ermittlungen ist den Mitgliedern der 2nd
Airborne Company bei Anforderung der Exekutivgewalt oder Anordnung
der Büroleitung in Belangen des Büros gestattet. Nach einer solchen
Anforderung ist demnach nur gemäß der festgeschriebenen
Aufgabengebiete zu handeln und für Sicherung und Unterstützung der
Exekutivmaßnahmen zu sorgen. Ebenfalls ist es im Rahmen ihrer
Aufgaben und nach Befehl der Büroleitung die Pflicht der 2nd
Airborne Company, für die Sicherheit und damit den Personenschutz
der leitenden Positionen des Büros zu sorgen.
Fachbereich für Sicherheit:

Die Mitglieder des Fachbereiches für Sicherheit dienen als
Informanten für die Ermittlungsverfahren des
Verbandssicherheitsbüros und unterstützen diese nur nach
Anforderung bei weiterer Informationsbeschaffung.

Hochachtungsvoll,

Admiral Konstantin H. Vernon
BEFEHLSHABER DES 5th FLOTTENVERBANDES
OPERATIVER LEITER DER PRIMÄR- und SEKUNDÄRKAMPFGRUPPE 5th Flottenverband

*DIGITALE SIGNATUR LEGITIMIERT*
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